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Vollzug des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. IS. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84) i. V.m. Thüringer Wassergesetz (ThürWG)
vom 28. Mai 2019 (GVBl. 2019, S. 74), zuletzt geändert durch Artikel 52 des Gesetzes
vom 2. Juli 2024 (GVBI. S. 277, 291)

Das Landratsamt Altenburger Land, als untere Wasserbehörde, erlässt auf der Grundlage
des § 100 Abs. 1 WHG i. V. m. § 74 Abs. 3 Satz 1 ThürWG folgende

Allgemeinverfiigung:

1. Wasserentnahmen aus oberirdischen Gewässern (Bächen, Flüssen, Seen und Quel-
len) im Gebiet des Landkreises Altenburger Land mittels Pumpvorrichtungen werden
mit sofortiger Wirkung bis auf weiters untersagt.

2. Wasserrechtliche Erlaubnisse, die eine Entnahme von Wasser aus einem oberirdi-
schen Gewässer zulassen, werden befristet bis zum Außerkrafttreten dieser Allge-
meinverfügung widerrufen. Nach Außerkrafttreten dieser Allgemeinverfügung treten
die wasserrechtlichen Erlaubnisse im ursprünglichen Umfang wieder in Kraft.

3. Die Entnahme von Grundwasser aus Brunnen zum Zwecke der Bewässerung von
öffentlichen oder privaten Grünflächen sowie von landwirtschaftlich oder gärtnerisch
genutzten Flächen wird mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres untersagt. Satz 1 gilt
sowohl für erlaubnisfreie Gewässerbenutzungen als auch für Wasserentnahmen, für
welche eine wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt.

4. Abweichend von den Regelungen unter Punkt 1. und 3. dürfen landwirtschaftlich oder
gärtnerisch genutzte Flächen und Sportanlagen (z.B. Rasen- oder Tennisplätze), für
welche eine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt wurde, in den Abend- bzw. Nachtstun-
den (20.00 Uhr bis 06.00 Uhr) bei Einhaltung der erlaubten Entnahmemengen be-
regnet werden.
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5. Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung stellen eine Ordnungswidrig-
keit dar und werden im Einzelfall mit einem Bußgeld bis zu 50.000 EUR geahndet.

6. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag.

7. Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung wird angeordnet.

Gründe:

Das Landratsamt Altenburger Land ist als untere Wasserbehörde nach 8 1 Abs.1 Satz 1
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277)
i. V.m. § 3 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i. d. F. d. B. vom 23. Januar 2003
(BGBl. S.102) örtlich und nach $ 61 Abs. 1 ThürWG sachlich für die Wahrnehmung der
Aufgaben nach dem WHG zuständig.

Die untere Wasserbehörde ordnet auf der Grundlage von $ 100 Abs. 1 WHG nach pflicht-
gemäßem Ermessen die Maßnahmen an, die im Einzelfall notwendig sind, um Beeinträch-
tigungen des Wasserhaushaltes zu vermeiden oder zu beseitigen.

Wasserentnahmen bedürfen nach 8$ 8, 9 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Gewässern ist nach § 33 WHG nur zulässig,
wenn die Abflussmengen erhalten bleiben, die für das benutzte Gewässer und andere damit
verbundene Gewässer erforderlich sind, um die Ziele der Gewässerbewirtschaftung erfüllen
zu können. Diese Mindestwasserführung ist derzeit in den Gewässern im Bereich des Alt-
enburger Landes nicht mehr gewährleistet, sodass die Wasserbehörde nach $ 100 Abs. 1

WHG im pflichtgemäßen Ermessen eine Regelung zur Verhinderung von Gewässerbeein-
trächtigungen zu erlassen hat.

Diese Allgemeinverfügung ist verhältnismäßig und geeignet, um sicherzustellen, dass durch
die erlaubten Wasserentnahmen in der gegenwärtigen extrem niederschlagsarmen Witte-

rungsphase Beeinträchtigungen des ökologischen und chemischen Gewässerzustandes
vermieden werden. Die derzeit kritischen Wasserstände machen ein Verbot der Entnahmen
erforderlich.

Grundsätzlich gewährt eine erteilte Erlaubnis zur Gewässerbenutzung kein Recht auf un-
eingeschränkte Benutzung und ist widerruflich erteilt ($ 18 Abs. 1 WHG).

Nach § 46 Abs. 1 WHG i. V. m. § 39 Abs. 4 ThürWG besteht die Erlaubnisfreiheit für die
Entnahme von Grundwasser nur, insoweit keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen

auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind.

Nach § 50 Abs. 1 WHG ist die öffentliche Wasserversorgung Aufgabe der Daseinsvorsorge
und genießt nach $ 39 Abs. 1 ThürWG Vorrang vor allen anderen Benutzungen des Grund-
wassers.

Die Pegelstände der Grundwassermessstellen (GWM) im Altenburger Land zeigen aktuell
niedrige bis extrem niedrige Grundwasserstände im Monatsmittel. Es ist daher notwendig

und geboten, Maßnahmen zum sparsamen Umgang mit Wasser zu treffen, um dem weite-
ren Absinken der Grundwasserstände entgegenzuwirken.
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Aufgrund der klimatisch bedingt zunehmenden Trockenperioden, die insgesamt zu einer
rückläufigen Grundwasserneubildung und damit zu einer Verringerung der zur Verfügung
stehenden Grundwasservorräte führen, ist eine vorausschauende und nachhaltige Bewirt-
schaftung des Grundwasserhaushaltes geboten, um auch langfristig die öffentliche Trink-
wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge sicherzustellen.

Da im Zeitraum von 06.00 bis 20.00 Uhr eine Grundwasserentnahme zu Zwecken der Be-
wässerung und Beregnung mit sehr hohen Wasserverlusten aufgrundderjahreszeitlich und
witterungsbedingten, hohen Verdunstungsraten verbunden ist, war diese im Sinne eines
sparsamen Umgangs mit Wasser nach $ 13 WHG sowie nach Maßgabe des Verschlechte-
rungsverbotes nach $ 47 WHG zu untersagen.

Die Einschränkung der Bewässerungszeiten für landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte
Flächen und Sportplätze stellt das mildere Mittel gegenüber einer vollständigen Untersa-
gung der Bewässerung für diese Flächen dar.

Die unteren Wasserbehörden haben nach $ 6 Abs. 1 WHG dafür Sorge zu tragen, dass
Gewässer nachhaltig bewirtschaftet werden, unter anderem mit dem Ziel, deren Funktions-

und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushaltes zu erhalten. Neben dem Schutz
vor nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften sind insbesondere auch be-

stehende Nutzungsmöglichkeiten für die öffentliche Wasserversorgung zu erhalten.

Die Schutzgüter Wasserhaushalt und Natur wiegen im vorliegenden Fall höher, als das In-

teresse der Wasserrechtsinhaber an einer uneingeschränkten Ausübung der Wasserent-
nahme.

Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet, da es im Interesse der Allgemeinheit nicht ver-
tretbar wäre, wenn auf Grund eines Widerspruchs gegen diese Allgemeinverfügung bis zum
Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens Grund- und Oberflächenwasser entnommen wird.
Damit würde der zur Aufrechterhaltung der wasserbiologischen Vorgänge erforderliche Min-
destwasserabfluss in den Oberflächengewässern gefährdet.

Darüber hinaus würde die klimatisch bedingte rückläufige Grundwasserneubildung und da-
mit die Verringerung der zur Verfügung stehenden Grundwasservorräte weiter verschärft.
Die sofortige Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung liegt somit im besonderen öffentlichen
Interesse.

Rechtsbehelfsbelehrung.
Gegen diesen Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch beim Landratsamt Altenburger Land, Lindenaustraße 9 in 04600 Altenburg erhoben
werden.

in Vertretung

(Heibig)
Uwe Melzer
Landrat


